
PERSONALVERORDNUNG 

DER GEMEINDE SAMEDAN 
 

Gestützt auf Art. 49 Ziff. 3 der Gemeindeverfassung 

vom Gemeindevorstand erlassen am 09. Oktober 2007 

 

 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

Art. 1 

Diese Verordnung regelt das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiten-

den der politischen Gemeinde Samedan. 

 

Sie gilt namentlich für die Mitarbeitenden der Verwaltung, des 

Werkdienstes,  für die Lehrkräfte sowie für die Mitarbeitenden 

der  Promulins Arena. 
 

Art. 2 

Sofern diese Verordnung keine anderslautenden Bestimmun-

gen enthält, richtet sich das Arbeitsverhältnis der kommunalen 

Mitarbeitenden grundsätzlich nach den Bestimmungen des kan-

tonalen Personalgesetzes (PG), der kantonalen Personalver-

ordnung (PV) sowie der kantonalen Arbeitszeitverordnung 

(AZV). 

 

Die vorliegende Personalverordnung regelt deren Anwendung 

und bezeichnet die Ausnahmen. 

 

Zwingende Bestimmungen des übergeordneten Rechtes und 

allfällige spezialgesetzliche personalrechtliche Regelungen auf 

kommunaler Ebene gehen diesen Bestimmungen vor.  

 

Art. 3 

Sofern das vorliegende Reglement oder andere kommunale Er-

lasse keine anderslautenden Bestimmungen enthalten, kommt 

dort, wo im kantonalen Recht die Regierung für zuständig er-

klärt wird, dem Gemeindevorstand diese Kompetenz zu. Kom-

petenzen des Departementes, des Personal- und Organisati-

onsamtes und der Standeskanzlei  kommen der Geschäftslei-

tung zu, solche der Dienststellenleiter dem Gemeindeschreiber, 
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dem Betriebsleiter Werkdienste oder der Schulkommission1. Im 

Zweifelsfall entscheidet der Gemeindevorstand über die Zu-

ständigkeit. 
 

Art. 4 

Für die Anstellungen zuständig sind: 

 Der Gemeindevorstand für den Gemeindeschreiber und den 

Betriebsleiter Werkdienste. 

 Die Geschäftsleitung für die übrigen Mitarbeitenden. 

 

Der Anstellungsinstanz fällt auch die Kompetenz zu, das Ar-

beitsverhältnis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf-

zulösen. 

 

 

II. Anstellungsverhältnis 
 

Art. 5 

Das Anstellungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. Es wird mit 

einem Anstellungsvertrag begründet.  

 

Art. 6 

Neu zu besetzende Stellen sind in der Regel öffentlich auszu-

schreiben. Die Anstellungsinstanz bestimmt die Publikationsor-

gane. 
 
 

III. Rechte der Mitarbeitenden 
 

Art. 7 

Es gelten die Gehaltsklassen gemäss den Bestimmungen des 

Kantons. 

 

Die Entlöhnung der Lehrkräfte richtet sich nach der kantonalen 

Schulverordnung. In durch die Finanzlage der Gemeinde be-

gründeten Ausnahmefällen kann der Gemeindevorstand davon 

abweichen.2 

 

 
Art. 8 
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Die Anstellungsinstanz reiht die Mitarbeitenden bei der Anstel-

lung in die seiner Tätigkeit entsprechende Gehaltsklasse ein. Es 

gilt der Einreihungsplan des Kantons. Für neu eintretende Mit-

arbeitende kann während der Einarbeitungszeit eine Einreihung 

unterhalb der Funktionsklasse erfolgen. 

 

Art. 9 

Leistung und Verhalten der Mitarbeitenden werden nach pflicht-

gemässem Ermessen periodisch durch den zuständigen Vorge-

setzten beurteilt und persönlich besprochen. 

 

Gegen Ende des Kalenderjahres erhalten die Mitarbeitenden 

eine schriftliche Beurteilung, die sich ausdrücklich zur Festle-

gung des Gehaltes und zur Gewährung von besonderen Leis-

tungsanerkennungen zu äussern hat. Die Beurteilung und die 

daraus abgeleiteten Massnahmen sind dem nächsthöheren 

Vorgesetzten zur Kenntnis zu bringen. 

 

Teilzeitlich Mitarbeitende mit einem Pensum von weniger als 

40% und Aushilfen erhalten in der Regel keine periodische Be-

urteilung. 

 

Art. 10 

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung 

im Rahmen des Budgets die vorgesehene prozentuale Erhö-

hung der Gesamtlohnsumme für die individuellen Lohnentwick-

lungen und für die Stellenbewirtschaftung. 

 

Bei der Erhöhung der Gesamtlohnsumme für die individuellen 

Lohnentwicklungen werden insbesondere berücksichtigt 

a. die Finanzlage der Gemeinde; 

b. die allgemeine Wirtschaftslage; 

c. die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde auf dem Arbeits-

markt; 

d. die allgemeine Lohnentwicklung in den öffentlichen Verwal-

tungen und in der Privatwirtschaft. 

 

Dazu kommt der Teuerungsausgleich. 

 

Einreihung/  
Anfangsgehalt 
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Art. 11 

Der Teuerungsausgleich richtet sich nach den für das kantonale 

Personal festgelegten Ansätzen. 

 

Art. 12 

Sofern das Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate gedauert 

hat oder für mehr als sechs Monate eingegangen worden ist, 

wird den im Monatslohn angestellten Mitarbeitenden im Novem-

ber ein 13. Monatslohn ausgerichtet. Den Lehrkräften wird die-

ser mit dem Julilohn ausbezahlt. Den übrigen Mitarbeitenden 

wird der 13. Monatslohn pro rata mit dem letzten Monatslohn 

bei Anstellungsbeendigung ausbezahlt. 

 

Der 13. Monatslohn entspricht einem Zwölftel des im betreffen-

den Kalenderjahres bezogenen Jahresgrundlohnes. Zulagen 

werden nicht berücksichtigt. 

 

Art. 133 

 

 

Art. 144 

Für den Bereitschaftsdienst werden die beauftragten Mitarbei-

tenden entschädigt. Die Pikettentschädigung beträgt Fr. 140.00 

brutto je Wochenende von jeweils Freitag 17.00 Uhr bis Montag 

07.00 Uhr und Fr. 70.00 brutto je Woche von jeweils Montag 

18.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr. Wird der Pikettdienst im Be-

trieb geleistet, handelt es sich um mit dem Grundlohn abgegol-

tene Arbeitszeit. Bei Pikettdienst in der Freizeit, zählen die tat-

sächlich geleisteten Einsatzzeiten als Arbeitszeit. 

 

Art. 15 

Für ein Mittagessen aus dem Rucksack wird eine Entschädi-

gung von Fr. 15.00 ausgerichtet. Für den Werkdienst entschei-

det der Werkmeister, wann aus dem Rucksack verpflegt wird.5  

 

Art. 16 
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Teilnehmer an Sitzungen, die in einem Arbeitsverhältnis zur 

Gemeinde stehen, erhalten keine Sitzungsgelder, soweit ihre 

Mitarbeit innerhalb des angestammten Aufgabenbereiches ge-

schieht. 

 

Einkünfte der Mitarbeitenden aus Vertretungen der Gemeinde in 

Organen von juristischen Personen oder von öffentlichen Orga-

nisationen fallen in die Gemeindekasse, sofern die Einkünfte 

während der betriebsüblichen Arbeitszeit erzielt werden. 
 

Art. 17 

Ab dem 10. Dienstjahr wird bei guter Leistung und angemesse-

nem Verhalten alle fünf Jahre ein bezahlter Urlaub gewährt. 

Dieser beträgt mit 10 und 15 Dienstjahren eine Woche, mit 20 

und 25 Dienstjahren zwei Wochen und ab dem 30. Dienstjahr 

vier Wochen. 

 

Art. 18 

Austretenden Mitarbeitenden, die sich für die Gemeinde ver-

dient gemacht haben, kann ein Abschiedsgeschenk bis zu ei-

nem Wert von max. Fr. 800.00 überreicht werden. 

 

 

IV. Pflichten der Mitarbeitenden, Arbeitszeiten 

 

Art. 19 

Die Gemeinde schliesst im Bedarfsfall eine Krankentaggeldver-

sicherung ab. Der Beitritt zur Krankentaggeld-Versicherung ist 

obligatorisch. Die entsprechenden Prämien werden je hälftig 

durch den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer getragen. 
 

Art. 20 

Für die Gemeindeverwaltung gelten gleitende Arbeitszeiten. Die 

gleitende Arbeitszeit gestattet den Mitarbeitenden Beginn und 

Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Mittagspause im gege-

benen Rahmen zu bestimmen. 

 

Die Abwarte sind im Rahmen der Vorgaben des Vorgesetzten 

und der Sollarbeitszeit für ihr Zeitmanagement selbst verant-

wortlich. Die Arbeitszeiten sind zu rapportieren und vom Vorge-

setzten zu visieren. 
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Für die übrigen Betriebe und Abteilungen gelten fixe oder die 

von den zuständigen Instanzen schriftlich festgelegten Arbeits-

zeiten. 

 

Art. 21 

Als betriebsübliche Arbeitszeit gelten die Zeiten von 06.00 Uhr 

bis 20.00 Uhr jeweils von Montag bis Freitag ausgenommen 

Feiertage. 

 

Für die Gemeindeverwaltung gelten folgende Blockzeiten: 

 

Montag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr 13.00 Uhr - 17.00 Uhr 

Dienstag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Mittwoch-Freitag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr 14.00 Uhr - 17.00 Uhr 

 

Der Betriebsleiter kann bedarfsabhängig Abweichungen von 

den Blockzeiten festlegen. 

 

Art. 22 
Für den Werkdienst gelten folgende fixe Arbeitszeiten6: 
 

Mo - Do 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.15 Uhr - 17.15 Uhr 

Fr 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.15 Uhr - 16.45 Uhr 

 

Der Betriebsleiter kann bedarfsabhängig Abweichungen von 

den fixen Arbeitszeiten festlegen. 

 

Am Gründonnerstag, am Tag vor der Auffahrt, am 24. Dezem-

ber sowie an Silvester wird nur bis Mittag gearbeitet. 

 

Die während dem Pikettdienst geleisteten Arbeitsstunden wer-

den nach effektivem Aufwand als normale Arbeitsstunden ange-

rechnet. 
 

Art. 23 

Als Überstunden von Mitarbeitenden der Verwaltung gelten vom 

Vorgesetzten angeordnete Arbeiten ausserhalb der betriebsüb-

lichen Arbeitszeit. Überstunden werden in der Regel durch Frei-

zeit gleicher Dauer ausgeglichen. Ist die Kompensation mit 
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Freizeit nicht möglich, werden die Überstunden gemäss den für 

das kantonale Personal massgebenden Bestimmungen abge-

golten. Einsätze für Wahlen und Abstimmungen an Wochenen-

den werden mit der Gutschrift eines Ferientages pro ganzes 

Wochenende angerechnet. 

 

Gleitzeitsaldi werden während der betriebsüblichen Arbeitszeit 

generiert. Das Ende Monat zu übertragende persönliche Gleit-

zeitguthaben darf in der Regel insgesamt 50 Stunden nicht 

überschreiten. 

 

Ausserhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit geleistete Über-

stunden von Mitarbeitenden des Werkdienstes werden im Ver-

hältnis 1:1 angerechnet und kompensiert. Die Überzeit ist bis 

Ende Mai bzw. Ende Oktober zu kompensieren. Mehr als 50 

Überstunden pro Halbjahr sind nicht anrechenbar. 

 

Art. 24 

Die bezahlten Arbeitspausen dauern je 15 Minuten vormittags 

und nachmittags. Diese sind von den Abteilungsleitern festzule-

gen. Die Arbeitsstätte darf ohne Einverständnis des Vorgesetz-

ten während den Arbeitspausen nicht verlassen werden. Ka-

dermitarbeitende sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 

Bei Arbeitseinsatz im Gelände erfolgt die Arbeitspause an Ort 

und Stelle. 

 

Restaurantbesuche sind ausnahmsweise mit der ausdrückli-

chen Zustimmung des Vorgesetzten gestattet. 
 

Art. 25 

Für die Gemeindeverwaltung gelten die folgenden Öffnungszei-

ten: 

 

Mo  09.30 Uhr - 11.30 Uhr 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Di  09.30 Uhr - 11.30 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Mi-Fr  09.30 Uhr - 11.30 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 

Die telefonische Erreichbarkeit ist während den Blockzeiten zu 

gewährleisten. 
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V. Verschiedene Bestimmungen 
 

Art. 26 

Die folgenden Bestimmungen des kantonalen PG, der kantona-

len PV und der kantonalen AZV finden ausdrücklich keine An-

wendung:7 

 Art. 29 PG und Art. 22 PV (Besondere Sozialzulage)8 

 Art. 31 PG und Art. 24 PV (Personalfürsorgefonds) 

 Art. 61 und 62 PG (Personalkommission) 

 Art. 69 und 70 PG (Nebenamtliche Mitarbeiter) 

 Art. 18ff (Jahresarbeitszeit, andere Arbeitszeitformen) 

 

Art. 27 

Der Gemeindeschreiber ist Fach- und Beratungsstelle für Per-

sonal- und Organisationsfragen. Er unterstützt den Gemeinde-

vorstand in der Umsetzung der Personalpolitik und in der ein-

heitlichen Anwendung des Personalrechts. 

 

Die Fach- und Beratungsstelle arbeitet mit allen Gemeindebe-

trieben direkt zusammen. Sie prüft, ob die beabsichtigten Ent-

scheide den personalrechtlichen Erlassen und der Praxis ent-

sprechen, und kann in ihrem Aufgabengebiet fachtechnische 

Weisungen erlassen. 

 

Art. 28 

Dieses Reglement tritt per 01. Januar 2008 in Kraft und ersetzt 

die Personalverordnung vom 23. Mai 1991 sowie die Ausfüh-

rungsbestimmungen zur Verordnung über das Dienstverhältnis 

der Mitarbeiter der Gemeinde Samedan vom 23. Mai 1991. 

 

Namens des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

Thomas Nievergelt Claudio Prevost 
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